
fnt  den Kreis Usingen.
I I J » mV n

scheint wöchentlich S- mal : DienStaqS , Donnerstags
Samstags mit den wöchentlichen Freibeilagen

.Illustriertes Sonntagsblatt ' und . Des Landmanns
Wochenblatt ' .

Druck und Verlag von
R . Wagner 's Buchdruckerei in Ufingen.

Schriftleitung : Richard Wagner.

Fernsprecher Nr . 21.

154.

d ^ ugrpreiS : Durch die Post bezogen vierteljährlich
w 50r •mt ca  Außerdem 24 Pfennige Bestellgeld .) Im
Verlage für den Monat 45 Pfg . - EinrückunaSaebüb"
Anzeigen SO Pfg .. ReNamen 40 Pfg . die Garmondzeile '.

" - - - - - -- □

Donnerstag , den 28. Dezember 1916. 51. Jahrgang.

Am tlicherTeil.
Ufingen , den 33 . Dezember ISIS.

Unter Hinweis auf § § 4 und 14 der Ver¬
eng vom 10 10 . 1916 , betr . Regelung des

slichverkehrS ( KreiSblatt Nr . 138 ) ' weise ich
t besonder » darauf hin , daß eine gewerbliche
dlachlung nicht ohne den von mir auSgefertiglen
Wischein und eine Hausschlachtung nicht ohne

p * Erlaubnis ausgeführt werden darf . Dies
' auch neben anderen von den Mager - und
fnschweinen und insbesondere auch von den

ittleln . Genehmigung zum Schlachten der
wird nur in besonderen Ausnahmsfällen
Wo Ferkel zur Aufzucht nicht abgesetzt

Mi , können, ist der Viehhandelsverband bereit,
ijut weiteren Verwendung in einzelnen Ge¬

be» Reich », wo Ferkelmangel ist, aufzu-
. Gegebenenfalls sind die Feäel an der

lebnahmefielfe in Ufingen (Mittwochs ) abzu-
m. Sie wollen dies ortsüblich bekannt und

lFleischbeschauer besonders darauf aufmerksam

Der Königliche Landrat.
L. 14196 . v. Bezold.

l die Herren Bürgermeifier des Kreises.

. Bekanntmachung.
Dar Beiblatt zur Vakanzenlifie vom 31 . De.

'der d. I ». — offene Stellen für Kriegsbe
W — liegt auf dem Landratsamte und auf
' Argermeist ramt hierselbfi zur Einsicht offen.
Ustngen, den 33 . Dezember 1916.

Der Königliche Landrat.
E v . Bezold.

j . Ufingen , den 18 . Dezember 1916.
Landmann Heinrich Haub zu Weiper»
zum Waisenrat dieser Gemeinde ernannt

Mte von mir vervflichtet worden.
Der Königliche Landrat.

57’ o . Bezold.

Frankfurt a . M ., den 9 . 13 . 1916.
ketendes Generalkommando.

— Will . Armeekorps.
FS. *» b Tgb . Rr . 33 593/7148.
« »tiadnng von Eisenbahnwagen.

Verordnung.
Grund der 88 4 und 9 b des Gesetzes

Belagerungszustand vom 4 . Juni 1851
"setzcr vom 11 . 13 . 1915 bestimme ich:

. Empfängern von Wagenladungen auf
^»bahnen wird verboten , zur Entladung
E Wagen über die Entladefrist hinaus

hT , laßen , nachdem sie eine Aufforderung
^ ^ khörde zur Entladung erhalten haben.

einer Zuwioeihandlung tritt Be-
auf Grund der angezogenen Gefetzesbe«

ein ; auch werden die Bahnbehörden
AZwangSentladung und Zwangszuführung

auf Kosten der Empfänger eintreten

siellv. Kommandierende General:
Rie del,

Generalleutnant.

Bekanntmachuna
(Nr . L . 700/11 . 16 . K . R . A .) ,

betreffend Höchstpreise von
Kalb -, Schaf -, Lamm-

nnd Ziegenfellen,
Vom 20 . Dezember 1916.

Die nachstehende Bekanntmachung wird auf
Grund des Gesetzes über den Belagerungszustand
vom 4 Juni 1851 , in Bayern auf Grund der
Bayerischen Gesetzes über den Kriegszustand vom
5 . November 1913 in Verbindung mit der Aller-
böchsten Verordnung vom 31 . Juli 1914 , mit dem
Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht , daß
Zuwiderhandlungen gegen die Höchstpreisbcfiim
mungen nach Maßgabe de? Gesetzes , betreffend
Höchstpreise , vom 4 August 1914 (Reichs - Gesetzbl.
S . 339 ) in der Fassung vom 17 . Dezember 1914
(Reichs -Grs -tzA ? ». J der Bekanntmachungen
über die Aenderung dieses Gesetzes vom 31 . Januar
1915 (Reichr -Gefetzbl . S . 35 ) , vom 33 . September
1915 (Reichs - Gesetzbl . S . 603 ) und vom 33.
März 1916 ( Reichs -Gesetzbl . S . 183 ) bestraft
werden " ) , sofern nicht nach den allgemeinen Straf,
gesetzen höhere Strafen angedroht sind . Auch kann
der Betrieb de» Handelrgewerbc » gemäß der Be¬
kanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger

*) Mit Gefängnis bi« zu einem Jahr und mit
Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit
einer dieser Strafen wird bestraft:

1. wer die festgesetzten Höchstpreise überschreitet;
3 . wer einen anderen zum Abschluß einer Ver¬

trages auffordert , durch den die Höchstpreise
überschritten werden oder sich zu einem solchen
Vertrage erbietet;

3 . wer einen Gegenstand , der von einer Auf¬
forderung (88 3 , 3 de» Gesetzes , betreffend
Höchstpreise ) betroffen ist, beiseiteschafft , be-
schädigt oder zerstört;

4 . wer der Aufforderung der zuständigen Be¬
hörde zum Verkauf von Gegenständen , für
die Höchstpreise festgesetzt find , nicht nach-
kommt;

5 . wer Vorräte an Gegenständen , für die Höchst-
preise festgesetzt sind , den znständigen Be¬
amten gegenüber verheimlicht;

6 . wer den nach 8 5 des Gesetzes , betreffend
Höchstpreise , erlassenen Ausführungsbestim¬
mungen zuwiderhandelt.

Bei vorsüßlichen Zuwiderhandlungen gegen
Nummer 1 oder 3 ist die Geldstrafe mindesten»
auf da « doppelte des Betrages zu bemessen um
den der Höchstpreis überschritten worden ist oder
in den Fällen der Nummer 3 überschritten werden
sollte ; übersteigt der Mindestbetrag zehntausend
Mark , so ist auf ihn zu erkennen . Im Falle
mildernder Umstände kann die Geldstrafe bi» auf
die Hälfte de» Mindestb trage » ermäßigt werden.

Bei Zuwiderhandlungen gegen Nummer 1 und
3 kann Nebrn der Strafe angeordnet werden , daß
die Verurteilung auf kosten des Schuldigen öffentlich
»ekanntzumachen ist ; auch kann neben Gefängnis-
lrafe auf Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte

erkannt wxrden.

Personen vom Hardel vom 33 . September 1915
(Rerchs -Gesetzbl . S . 603 ) untersagt werden.

8 i
Von der Bekanntmachung betroffene

Gegenstände.
Vdü dieser Bekanntmachung werden betroffen -

» ) alle Kalbfelle (auch Frefferfelle ) ;
d) alle Schaf- und Lammfelle;
o) alle Ziegenfelle (auch Bock-, Heberlings -,

Kitz- und Zickelfelle ) ;
ä ) alle , aus militärischen Schlachtungen

stammenden sowie alle in den besetzten
Gebieten und in den Etappen - und
Operationsgebieten gewonnenen Felle der
unter » , t> und v genannten Arten jeden
Gewichts mit Ausnahme der Felle der¬
jenigen Tiere , die Eigentum der Kaiser-
lichen Marine sind.

Anmerkung : Auch Felle , die von gefallenen
oder getöteten Tieren stammen , sind von der Be¬
kanntmachung betroffen.

8 2
Höchstpreise.

» . Höchstpreis für rechtzeitig gelieferte«
Gefälle.

Rechtzeitig geliefertes Gefälle find diejenigen
Häute und Felle , die nicht gemäß 8 7 ober 10 der
Bekanntmachung Nr . L 111 / 11 . 16 . fl . R . A.
meldepflichtig geworden sind.

D " von der Berteilungsstelle (Kriegsleder-
Aktiengesellschaft ) für die im 8 1 b °zeichneten Felle
zu zahlende Preis darf den im 8 3 festgesetzten
Grundpreis abzüglich der im 8 5 vorgeschriebenen
Abzüge nicht übersteigen.

Der Höchstpreis bei Kalb - und Frefferfellen ist
I- nach Gewicht . Schlachtart und Beschaffenheit , der
Höchstpreis bei Schaf -, Lamm - und Ziegenfellen
je nach schlachtart und Beschaffenheit verschieden.

Grundpreis und Abzüge müssen aus den an
d-e Verteilungsstelle (Kriegsleder Aktiengesellschaft)
gelangenden Rechnungen ersichtlich sein.

Es ist dringend zu beachten,
daß der Höchstpreis derjenige Preis ist. den die
^ " ' /llungsstelle (Kriegsleder Aktiengesellschaft)
höchstens  bezahlen darf . Bei den gemäß der
Bekanntmachung Nr . L . lli/n . 16 . R . R A

Veräußerungsgeschäften über Felle müssen
deshalb die im 83 festgesetzten Grundpreise  je
nach der Lieferungsstufe entsprechend niedriger
angesetzt werden . Die im 8 5 bestimmten Abzüge
sind m allen Lieferungsstufen voll zu rechnen,

ö . Höchstpreis für nicht rechtzeitig gelte«
fertes Gefälle.

Nicht rechtzeitig geliefertes Gefälle find die-
Mlgen Häute und Felle , die gemäß 8 7 oder 10
der Bekanntmachung Nr . L . 111/11 . 16 fl R A
meldepflichtig geworden sind und für die eine Ver^
langerung der Veräußerungserlaubni » (auf Grund
de« 12  der genannten Bekanntmachung ) nicht
gewahrt worden ist . w

» , , ® *rt n ?Ün £ Nber, Verteilungsstelle (Kriegsleder
Aktiengesellschaft ) für nicht rechtzeitig gelieferte»
G.falle zu zahlende Preis darf 90 vom Hundert
de» unter Buchstabe a dieses Paragraphen festge¬
setzten Höchstpreise » nicht übersteigen .̂ ™



8 3
Grundpreis.

Der Grundpreis darf höchstens betragen;
Kalbfelle, gesalzen2.80 Mk. für 1 kg Grüngewicht,
Kalbfelle, trocken 6,25 Mk für 1 kg Trockengewicht.
Fresserfelle, gesalzen 2,20 Mk. für 1 kg Grün-

gewicht.
Fresserfelle, trocken 5,— Mk. für 1 kg Trockengewicht.
Schaf« und Lammfelle, gesalzen,

von mindestensO.75 kg Grüngewicht
vollwollig- 2,70 -M . für 1 kg Grüngewicht,
halblange 2.4O Mk für 1 kg Grüngewicht,
kurzwollige2.2O Mk. für 1 kg Grüngewicht.
Blühen nnd Scheerlinge 2, — Mk. für I kg

Grüngewicht,
unter 0.75 kg Grüngewicht 2,— Mk. für 1

kg Grüngewicht.
Schaf- und Lammfelle,

volltrocken, höchstens 0.30 kg wiegend. 4.5O
Mk. für 1 kg Trockengewicht,

volltrocken, mindestens 0,30 kg , hö tstens 0,39
kg wiegend, 4,80 Mk. für 1 kg Trocken¬
gewicht,

vollirocken mindestens O.4O kg
vollwollige 5,— Mk. für I kg Trocken-

gewicht,
halblange 5,25 Mk. für 1 kg Trockengewicht,
kurzwollrge 5,25 Mk. für 1 kg Trockengewicht.
Blühen und S leerlinge 4,80 Mk. für 1

kg Trockengewicht.
Ziegenfelle, einschließlich Bock-, Heberling«., Kitz-

und Zickelfelle,
volllrocken höchstens 0,20 kg wiegend, 2,50

Mk. für ein Fell.
vollirocken mindestens 0.21 kg, höchstens

0,30 kg wiegend. 3,— Mk. für ein Fell,
volltrocken mindestens 0.31 kg , höchstens

0,50 kg wiegend, 3,75 Mk. für ein Fell,
; > volltrocken mindestens 0,51 kg , höchstens 0,70

kg wiegend, 5,— Mk. für ein Fell,
vollirocken mindestens0.71 kg , höchstens 0,85

kg wiegend, 6.5O Mk. für ein Fell,
vollirocken mindestensO.86 kg . höchstens 1,10

kg wiegend, 7,50 Mk für ein Fell,
vollirocken mindestens 1,11 kg, höchstens 1,30

kg wiegend, 8,50 Mk. für ein Fell,
vollriocken mindestens 1,31 kg , höchsten» 1,50

kg wiegend, 9,50 Mk. für ein Fell,
vollirocken mindestens 1,51 kg und darüber

wiegend 10,— Mk. für ein Fell.
8 4

Beschaffenheit des Gefälles.
Der volle Grundpreis (8 3) gilt nur für da»

Gefälle, das den nachstehenden Bedingungen ent¬
spricht: ^ ,

a) Kalbfelle müssen fleischfrei, ohne Kops
(die ganze Kopfhaut unmittelbar hinter
den Ohren abgefchnitten), ohne Schweif¬
bein und kurzfüßig abgeschlachtet werden.
Schaf-, Lamm- und Ziegenfelle müffe»
fleischfrei, mit Kopf, ohne Horn, ohne
Knochen, ohne Bein, mit Schweif abge¬
schlachtet werden.

b) Das Gefäite muß richtig gesalzen oder
vollkommen getrocknet sein.

o) Bei gesalzenen Kalb-, Schaf- und Lamm¬
fellen muß da» durch Wiegen ermittelte
Gewicht in unoerlöschlicher Schrift (z.
B. auf einer an dem Fell befestigten
Blechmarke oder Holzmarke, durch Slem-
pelaufdruck oder geeigneten Tintenstift)
vermerkt sein-

8 5
Abzüge vom Grundpreis.

Der Höchstpreis ist um den Gesamtbetrag der
nach den folgenden Bestimmungenzu berechnenden
Abzüge niedrieger al» der Grundpreis:

1. Bei Kalbfellen:
a) für gesalzen« Kalbfelle, deren Gewicht nicht

zweifelsfrei (8 4o) fcstgestellt und erkennbar
gemacht ist. um 10 Pf . für da» Kilogramm,

d) für leichte Beschädigung
(Fehler*) im Abfall)
insgesamt 5 vom Hundert,

für schwere Beschädigung
(Fehler**) im Kern
insgesamt 10 „ „

*) Bis zu zwei tiefen Schnitten oder Kerben
oder Löchern, Faulstelle

**) B rschlachtet, bi» zu zwei liefen Schnitten
oder Kerben oder Löchern, Geschwür, Faulstelle.

für leichte und schwere
Beschädigungen zusam¬
men 10 vom Hundert,

bei Frefferfellen:
außerdem für Engerlinge

(bi» fünf offene) 20 „ „
bei Bauern- und Abdecker¬

fellen außerdem 20 „ „
Schußfelle(Felle mit mehr

als zwei Fehl rn im
Kern oder mehr al»
fünf offenen Enger¬
lingen 30 „ „

Brackfelle(Felle, die Haar
lassen, die matte Stellen
haben, grindig oder
löcherig sind) 50 „ „

c) bei abweichender Schlachtart vermindern sich
die Grundpreise um folgende Sätze:

mit Kopf 15 vom Hundert,
langfüßig 5 „ „
langfüßig mit Klauen 10 „ „
mit Schweisbein 2 „ „

2. bei gesalzenen Schaf- «ad Lammfellen von
mindestens 0,75 kg Grüngewicht oder
0,4 kg Trockengewicht:

a) für gesalzene» Gefälle, deffen Gewicht nicht
zweifelsfrei (8 4v ) festgestellt und erkennbar
gemacht ist. um 10 Pf . für da» Kilogramm,

d) für leichte Beschädigung(Fehler im Abfall)
um 25 Pf . für da» Fell, für schwer- Be¬
schädigung (Fehler im Kern) um 50 Pf.
für das Fell, Bauern-, Abdecker- und Sierb.
lingsfelle um 30 Pf . das Kilogramm Grün¬
gewicht oder um 75 Pf . das Kilogramm
Trockengewicht, für Schußfelle (Felle mit
mehr als zwei Fehlern) um ein Drittel;

v) bei abweichender Schlachtart vermindern sich
die Grundpreise um folgende Sätze:

mit Bein 5 vom Hundert,
mit Horn 5 „ „
mit Knochen 5 „ „

3) Bei Ziegenfelle» (auch Bock- »nd Heber-
linxS-, Kitz- and Zickrlfellen):

a) für leichte Beschädigung' (bi» zwei Kerben
oder Löcher im Abfall, zerfreffene Stellen
am Rand 10 vom Hundert,

für schwere Beschädigung
verschlachtel, bi» zwei
Kerben oder Pocken oder
Löcher oder zerfreffene
Stellen im Kern 15 „ „

für Schußfelle (Felle, die
grindig oder stark krätzig
find, die mehr al» zwei
Pocken oder mehr al»
zwei Löcher haben oder
stark verschlachtet find um ein Drittel;

sür Schaumziegen „ zwei „ ;
b) bei abweichender Schlachtart vermindern sich

die Grundpreise um folgende Sätze:
mit Bein 5 vom Hundert,
mit Horn 5 „ „
mit Knochen 5 „ „

8 «
Zahlungsbedingung -«.

Die Höchstpreise schließen die Kosten der Sal»
ung und einmonatiger Lagerung, ferner die Kosten
er Beförderung bi» zum nächsten Güterbahnhof
der bi» zur nächsten Anlegrstelle de» Schiffe» oder
kahne« und die Kosten der Verladung ein und
leiten al« Barzahlung.

Wird der Kaufpreis gestundet, so dürfen bi»
u 2 vom Hundert Jahreszinsen über Reichsbank-
irkont hinzugeschlagen werden.

8 7
Zurückhalt-« von Vorrät-u.

Bei Zurückhalten von Vorräten ist Enteignung
« den gemäß 8 2a (Anmerkung) für die be.
reffende Lieferung«stufe in Betracht kommenden
keifen, höchsten« jedoch ,u den unter 8 2d für
icht rechtzeitig gelieferte» Gefälle festgesetzten
)öchstpreisen, zu gewärtigen.

8 8
Ausnahme « .

Anträge auf Bewilligung von Ausnahmen sind
in die Meldestelle der Krieg»-Rohstoff-Abteilung
ür Leder und Lederrohstoffe Berlin W 9, Buda-
,ester Straße 11/12 , zu richten. Die Entscheidung
lehalte ich mir vor.

8 »
Jnkrafttr-t-n.

Diese Bekanntmachung tritt mit dem 20. $(,
zember 1916 in Kraft. Gleichzeitig erlöst»^
Bestimmungen der Bekanntmachung Nr. Ch, ^
700/7 . 16. K. R . A. insoweit, al« sie sicĥ
Kalbfelle(Frefferfelle) beziehen; im übrigen bleib«,
fie in Kraft.

Frankfurt (Main), 20 . Dezember 1918.
Stellvertretende» Generalkommando

des 18. Armeekorps.
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Der Bundesrat hat auf Grund der Kz btt
Gesetzes über die Ermächtigung de« Bunde,tat*
zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw. vom4. AoM
1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Serotb-
nung erlaffen:

Jede Art von Lichtreklame ist verboten, ll,
Lichtreklame gilt auch die Erleuchtung der 8af- ■
schristen von Namen, Firmenbezei hnungen usw. an
Läden, Geschäftshäusern, Gast-, Speise- mb
Schankwirlschaften.Cast », Theatern Lichtspielhäusnn, ...
wie überhaupt an sämtlichen VergnügungMlIin, ,

8 2
Alle offenen Verkaufsstellen sind um 7,

abend« um 8 Uhr abends zu schließen,
nommen sind nur Apotheken und Verkauf,stklln,
in denen der Verkauf von Lebensmittelnoderm
Zeitungen al« der Haupterwerbszweig betrieb«,
wird.

8 3

De,

WTBGast-, Speise- und Schankwirtschaften, Last«,
Theater, Lichtspielhäuser, Räume, in denen Schn-
stellungen statlfinden. sowie öffentliche Vergnügung«- F lt!W
stätten aller Art sind um 10 Uhr abenb« j„
schließen. Das gleiche gilt von Verein»- und Ae- In
fellfchaftsräumen, in denen Speisen oder Gebälk ubnseiti
verabreicht werden. ™Len

Die LandeSzentralbehördrn und die von ih« v st»
beauftragten Behörden werden ermächtigt, für v Miefe
stimmte Bezirke oder Betriebe und in EinzeW Or
eine spätere Schließung, jedoch nicht über Uli ö(
Uhr abend« zu gestatten.

84 ätni
Die Beleuchtung der Schaufenster, derB » fl

und der sonstigen zum Verkauf an da« PnbM
bestimmten Räume ist auf oa« unbedingt erforMs
Maß einzuschränken. Da« gleiche gilt für Gast«,t
und Schankwirtschaften, Lass». Theater,
spielhäuser, Räume, in denen Schauste!
stattfinden, sowie für öffentliche BergnügunM .
aller Art. Die Polizeibehörden sind berechtiget^
erforderlichen Anordnungenzu treffen.

Die Außenbeleuchtung von Schaufenstern
von Gebäuden zu gewerblichen Zwecken ist M
Ausnahmen können von den Polizeibehördeni
lassen werden. Die Bestimmung im Abs. 1
1 hat hierbei Anwendung zu finden.

8 5
Di« Beleuchtung der öffentlichen Strapn

bi« aus da« zur Aufrechterhaltung der öffen«'
Sicherheit notwendige Maß einzuschränken.

Die Polizeibehörden find berechtigt, “
forderlichen Anordnungen zu treffen.

8 6 ^
Die elektrischen Straßenbahnen und st^

bahnähnlichen Kleinbahnen haben ihren
soweit einzuschränken, wie e« sich irgend
Verkehrsoeihältnissen vereinbaren läßt.

Die Aufsichtsbehörden können die rntsprti
Anordnnngen treffen.

8 7
Die dauernde Beleuchtung der g«me

Hausflure und Treppen in Wohngebäuden» ;
9 Uhr abends verboten.

Die zuständigen Polizeibehörden find
Ausnahmen zu gestatten.

8«
Wer den Vorschriften der 88 *

Abs. 2 Satz 1, 8 7 oder den auf « run»
4 Abs. 1, der 88 5. 6 getroffenen An»̂
zuwiderhandelt, wird mit Geldstrafe dt
tausend Mark oder mit Haft oder mit
bi« zu drei Monaten bestraft.

8 »
Diese Verordnung tritt mit dem 1b-

1916, die Vorschrift im 8 2 jedoch w"
Januar 1917 in Kraft.

Der Reichskanzler bestimmt den
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ftferfrofttreten«.
gjnlin, den 11. Dezember 1916.

Der Stellvertreter des Reichskanzler»
Dr. Helfferich.

'l-ibri,
Ausführungsanweisung

Beiordnung des Bunderrats über ote Ersparnis
Brennstoffen und Beleuchtung-Mitteln vom 11.

Dezember 1916 (RGBl. S . 1355).
Zur Ausführung der vorbezeichnatenVerordnung

«ird folgender bestimmt:
8 1

Die nach 8 3 Abs. 3 der Verordnung den
zentralbehörden und den von ihnen beaus-

«t Behörden zustehenden Befugnisse werden
Regierungspräsidenten, für den LandeSpolizei-

Berlin dem Polizeipräsidenten von Berlin
dertragen. Die gleichen Behörden werden zu
WlSbehörden im Sinne de« 8 7 Abs . 3

,:j*n fimntt.
§ 2

Die Befugnisse, die der Polizeibehörde zuge-
äsen find, werden von der Ortspolizeibehörde
«geübt.

BerlinW 9, den 13. Dezember 1916.
Der Minister für Handel und Gewerbe.

I . A. : Lusensky.

: au?-
O. M
> unb
iufra,
ftäitm.

Sonn»
Antgi-

!tm
trieb«

Kichtmtlichek Seit.
Der Krieg.

n‘i

Hrnijn

WTBOrofje« Hauptquartier , 36. Dezbr.
M ).

Westlicher Kriegsschaustlutz,:
In einzelnen Abschnitten der Apern>Front,
seilt der Kanal« von La Baffee und westlich
Len« nahm die Artillerietätigkeit zu. Vor.
starker englischer Patrouillen find mehrfach

lesen worden.
Oestlicher Kriegsschauplatz:
de» Generalfeldmarschalls Prinz Leopold

von Bayern.
8m unteren Stochod war die russische Artillerie
i||tt als sonst.
Nordwestlich von Luck brachte eine Unternehmung

!r Abteilungen 16 Gefangene ein.
Front de» Generaloberst Erzherzog Josef.

In der Ludowa-Höhe in den Waldkarpathen
>M>W«ilig starke« Geschützfeuer. Am Reagra-Tal,
gt, b« kch von Dorna Watra scheiterte ein Vorstoß

Mcher Streifabteilungen.
Heeresgruppe de« Generalfeldmarschall« von

Mackensen.
Bei den Kämpfen in der großwalachischen

und am Rande de« Gebirge« südlich von
nnicul-Sarat sind in den letzten Tagen 5500
■N gefangen genommen worden.
«estern stürmten oft bewährte deutsche Divi«
k mit zugeteilten österreichisch- ungarischen
"»illonen da» zäh verteidigte Dorf Filipesti(an
^ahn Buzau- Braila) und beiderseit» an-

"sende stark verschanzte Stellungen der Russen.
Mazedonische Front.

streiche Patrouillen-Borstöße bulgarischer
llkrir nordwestlich von Monastir. Im Cerna-

wechselnd heftige« Artilleriefeuer.
Der Erste Generalquartiermeister

Ludendorff.
Berlin.  30 . Dez. (Amtlich) Eine«

Unterseeboote hat am 36. November etwa
wueilen nordwestlich von Lissabon ein feind-
Linienschiff durch Torpedoschuß versenkt. E»
* um da» vom französischen Marine-

»m am8. Dezember al» mit der gesamten
8 gemeldete französische Linienschiff

. . .̂ esterreichische Kriegsgefangene
'Nischen Heer.  An der Dobrudschafront
1 unlängst zahlreiche Angehörige der sog.
jfcn Freiwilligen-Divifion" gefangen ge*

Die Führung dieser Division war
serbisch. Aber die Mannschaften ent-

.sich zum größten Teile als österreichische
iEsungene, die man zum Eintritt in die
gezwungen und schmählich behandelt hatte,
selben , der Landwehrmann Anton Habe

nt«

die

Itoj

au» dem Dorfe Schwarzenberg in Krain, der bei
den Dobrudschakämpfen gefangen genommen wurde
hat darüber folgende Aussage gemacht: „Ich wurde
von den Russen am 13. August 1916 beim Dorfe
Struma bei Colomea gefangrngenommen. Von den
Russen wurde ich nach Kiew gebracht, mit zirka
1000 Mann desselben Regiments Nach zwei
Tagen warben in Kiew alle nach der Nationalität
geschieden und die Slowenen, Kroaten und Serben
nach Odessa geschickt. Es wurde jedoch keinem etwas
darüber gesagt, daß beabsichtigt sei, un« in« russische
Heer einzustellen. In Odessa wurden wir einge¬
kleidet, und man eröffnete uns, daß wir an die
Front müßten. Wer nicht gehen wollte, wurde
in Gegenwart des ganzen Bataillon» geprügelt,
indem er auf eine Bank gelegt wurde und 25
mit einem Stock aufgezählt bekam. Bei einigen
nahm diese Exekution sogar der Kapitän selbst vor.
In Odessa blieben wir vier Tage und wurden von
dort mit zwei Bataillonen zur Front geschickt,
zuerst nach Reni und von dort zwei Tage auf der
Donau nach Cernavoda."

Lokale und provinzielle Nachrichten.
* Ustnge« , 33. Dez. In der vergangenen

Woche wnrden eine große Anzahl der Alleebäume
in der Bahnhofstraße durch Beilhiebe meist stark
beschädigt. Den eifrigen Bemühungen unsere«
Herrn Stadtsergeanten Mökel ist e« jetzt gelungen
den Täler festzustellen. Er ist die« der 16jährige
Steinhauerlehrling Anton Krau» von hier, der nun¬
mehr hoffentlich einer recht empfindlichen Bestrafung
für seine rohe Tat entgegensieht.

— Usinger», 37. Dez. Die Weihnachtsfeier
der Seminar-Uebungsschule fand am Freitag nach¬
mittag in der Aula de« Seminar» statt. Nach
einleitendemLortrage de» Choral» „Tochter Zion"
durch Männerchor mit Orchesterbegleitung führte
der Ordinarius der Schule Herr Seminarlehrer
Dowie einige Gedanken über die3. Kriegsweihnacht
au«. Gemischte Chöre, Weihnachtsgedichteund
ein klein.-« Festspiel mit dem zeitgemäßen Titel
„Durchhallen* füllten den Rahmen der Feier.
Ein von der Stadt zur Verfügung gestellter Geld¬
betrag ermöglichte die Bescheerung.

* Ufiuge«, 37. Dez. Der seit 17 Jahren
am hiesigen Kgl. Seminar eingestellte Pedell, Herr
M. Eisenacher,  ist vom 1. April 1917 ab in
gleicher Eigenschaft an da« Kgl. Seminar in Esch-
wege versetzt.

* Die Kleidungrfrage bei der Kon-
firmation.  Da die schwarzen Stoffe ungeheuer
im Preise gestiegen find, wird im „Neuen Säch¬
sischen Kirchenblatt" angeregt, die Kinder schon
jetzt darauf aufmerksam zu machen, daß c» unter
den gegenwärtigen Verhältnissen durchaus nicht
gegen den kirchlichen Anstand verstößt, in einem
nur dunklen Anzug bei der Konfirmation zu er¬
scheinen. Solche Anzüge sind, wie de« weiteren
gesagt wird, nicht nur weit billiger, sondern auch
viel praktischer al» schwarze.

* Mehr Ernst bei den Eisenbahne-
rinnen.  Verschiedene Eisenbahndirektionen haben
eine Verfügung erlassen, worin getadelt wird, daß
die weiblichen Bediensteten nicht mit dem sehr
nötigen Ernst und Pflichtbewußtsein ihre Dienst,
geschäfte wahrnehmen und auch in ihrem äußeren
Auftreten viel zu wünschen übrig lassen. Alle
weiblichen Bediensteten, auch die, welche noch keine
Uniform, aber eine Dienstmütze tragen, haben ihre
Vorgesetzten militärisch zu grüßen.

* Der Landwirt und Dreschmaschinenbesttzer
G. PH. K. vonB. ist mit seinem landwirtschaftlichen
Betrieb bei der Heffen-Naffauischen landwirtschaft-
lichen Berufsgenoffenschaft und mit seinem Drescherei¬
betrieb seit 13 Jahren bei der Süddeutschen Eisen-
und Stahl-Berufsgenoffenschaft versichert. In letz
lerer Versicherung ist jedoch seine eigene Person
als Unternehmer nicht eingeschloffen, was aber hätte
geschehen können, wenn dir« von K. besonder» be¬
antragt und von ihm Beiträge bezahlt worden wären
Bei dem Ausdrusch von Getreide für einen anderen
Landwirt erlitt K. einen Unfall. Er war sich be¬
wußt, daß er von der Süddeutschen Eisen- und
Stahl-Berufsgenoffenschaftkeine Rente erlangen
konnte, wollte aber auch auf den Genuß der Rente
nicht verzichten und deshalb meldete er den Unfall

bei der landwirtschaftlichen Berufagenoffenschaft an.
Dabei stellte er die Sache nun so dar. al« sei er
bei dem Ausdrusch des eigenen Getreides verun¬
glückt und als sei sein Dreschereibetrieb erst kurze
Zeit vorher ausgenommen und noch nicht versichert.
In dieser unrichtigen Darstellung des Sachverhalt«
erblickte da« Gericht einen Betrugsversuch und ver¬
urteilteK. zu einer Geldstrafe von 30 Mark. Seine
Tochter, Frau L. F. geboreneK. hatte die falschen
Angaben ihre» Vater» bestätigt und erhielt deshalb
wegen Beihilfe zu dem Betrugsversuch eine Geld¬
strafe von 10 Mark. Neben der Strafe haben
die Verurteilten noch die nicht unerheblicheu Kosten
de« Verfahrens zu tragen.

8 Gräveuwiesbach , 37. Dezbr. Unter-
osfizier Knörr  von hier, bei einer Straßenbau-
Kompagnie, wurde mit dem „Eisernen Kreuz"
ausgezeichnet.

- Kassel, 36. Dez. Ein tätlicher Unfall
ereignete sich am Weihnachtsabend auf dem hiesigen
Hauptbahnhof. Die Schaffnerin Emilie Fleisch¬
hauer au« Frankfurt geriet unter die Räder eine»
Personenzuges. Mit schweren Verletzungen wurde
sie noch am Abend durch die Bahnhofswache dem
Landkrankenhau« zugeführt, wo sie am 1. Feiertag
verstorben ist.

Vermischte Nachrichten.
— Berlin,  34 . Dezbr. Seit heute prankt

am Reichrtagsgebäude, nachdem da« Holzgerüst be¬
seitigt ist, zum ersten Male in vollem Goldglanz
der Unzial-Buchstaben die Inschrift „Dem deut¬
schen Volke".

— Hamburg,  34 . Dez. Die Stadt ist in
der Nacht zum Sonntag von einem orkanartigen
Südweststurm heimgesucht worden, der in der Stadt
wie auch auf der Elbe und im Hafen vielen
Schaden angerichtet hat. Durch die Gewalt de«
Winde« wurden Seeschiffe von ihren Vertäuungen
losgerissen, belavene und leere Schuten, Kähne und
Leichter find in« Treiben gekommen. Der zeitweise
mit Stärke 13 auftretende Wind trieb da» Wasser
bi» auf 14 Fuß 3 Zoll in die Höhe, sodaß stellen¬
weise die Ufer überstutet wurden. Die Signal¬
geschütze warnten während der ganzen Nacht die
in den niedriger gelegenen Stadtvierteln Wohnenden
vor der Hochwassergefahr. Am Sonntag vormittag
fing der von starkem Regen begleitete Sturm an,
abzuflauen.

— Die erste im Weltkrieg erbeutete
Fahne.  Au « Halberstadt wird dem „Hamb.
Fremdenbl." berichtet: Man hat lange danach ge¬
forscht wo und auf welcheW-is! die erste feindliche
Fahne in diesem Kriege erbeutet wurde. Eine
Spende de« jetzt in Charlottenburg ansässigen
Konsuls von Argentinien, Carl Erebe, der für den
Angehörigen de» 11. Armeekorps, von dem die
erste feindliche Fahne erobert wurde, 500 Mark
Belohnung ausgefetzt hatte, führte schließlich zu der
Feststellung, daß nicht nur die erste feindliche Fahne
innerhalb de» 11. Armeekorp», sondern die erste
feindliche Fahne in diesem Weltkriege von dem
Unteroffizierd. Res. A. Schiebenhofer erbeutet
wurde. E« handelte sich um die Fahne de« russi¬
schen Infanterie-Regiment» Nr. 119, da« seinen
Standort vor dem Kriege in Bialystok hatte. Der
Unteroffizier gehörte dem Göttinger Infanterie-Re¬
giment Nr. 83 an, da» zusammen mit dem In¬
fanterie-Regiment Nr. 33 au» Meiningen da«
Gut Adam»hride aus Ostpreußen erstürmt hatte.
In den folgenden Gefechten gelang e» nicht nur
einen russischen Brigadestab, sondern mit ihm auch
die erwähnte russische Fahne zu gewinnen. Diese
erste in diesem Kriege erbeutete Fahne ist eine
sogenannte Ritter-Georgs-Kreuz-Fahne, wie sie die
alten, kampferprobten rujstfchen Regimenter au«
dem Jahre 1815 zu führen berechtigt waren.

Wagenverkauf.
Elegante Landauer , Mylords , Halbverdeck
mit abnehmbarem Bock, Breaks , Jagdwage « ,
sowie Geschäftswage « aller Art, mit Federn
zirka 40 Stück, preis würdig zu verkaufen.
Fi*- Grauer , Wagenbauer, Butzbach.



Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzigu. Wie«

Oer Krieg 1914/16.
Werden und Wesen des Weltkriegs, dargestellt in
umfassenderen Abhandlungen und kleineren Sonder¬
artikeln, mit hervorragenden Fachmännern heraus¬
gegeben von DietrichSchäfer.  Mit vielen Karten,
Plänen, Kunstblättern, Textbildern und statistischen
Beilagen. Erster Teil, in Leinen gebunden 10 Mark

(Fortsetzung erfolgt nach Fliedensschluß und Freigabe durch die Zensur.)

Atlas zum Kriegsschauplatz 1914/16.
23 Haupt- und 10 Nebenkarten aus Meyers Konver¬
sations-Lexikon. In Umschlag zusammengeh. 1,50 M.

Bekanntmachungen
der Stadt Usingen.
Die Landwirtschaftliche Zentral-DarlehnSkaffe

für Deutschland Filiale Frankfurta. M., hat bei
dem Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden
den Antrag auf Genehmigung zur Anlage eines
PrivalanschlußgcleiseS für das von ihr zu er¬
richtende Lagerhaus gestellt. Gemäß 8 17 de»
Gesetzes über Kleinbahnen und Privatanschluß«
bahnen von 28. Juli 1893 wird der Plan auf
die Dauer von 14 Tagen bei der Unterzeichneten
Stelle offen gelegt.

Einwendungen gegen diesen Plan stnd bei der
hiesigen Polizeibehörde schriftlich einzureichen oder
mündlich zu Protokoll zu geben.

Usingen, den 27. Dezember 1916.
Die Polizeiverwaltung.—

Nachstehend bringe ich den Wortlaut der be- j
züqlich der Straßenreinigungbei Schneefall und j
Glatteis in Frage kommenden 88 der Pol.-Ver«
ordnung vom 31. 13. 13. in Erinnerung mit dem \
Ersuchen für Beachtung der Anordnungen besorgt
zu sein, damit Bestrafungen vermieden werden.

8 3
Die Bürgersteige müffen im Winter stets sorg¬

fältig vom Schnee gereinigt und bei Schnee oder
Eisglätte mit abstumpfenden Mitteln(Sand, Asche
Sägemehl und dergl.) bestreut sein.

Während des Frostwetteis sind die Straßen¬
rinnen stets frei von Schnee und Eis zu halten.
Das Reinigen der Bürgersteige mittels WafferS
während der Frostzeit ist untersagt.

8 4
Nach starken Regengüffen und bei plötzlichem

Abgang de» Schnee, sowie bei abgchendem Frost-
wetier müffen die Slraßenrinnen- Goffen und
sonstige Abfluffe ungesäumt und so gereingt werden
daß da» Wasser ungehindert Abzug hat.

8 6
Zuwiderhandlungengegen die vorstehenden

Bestimmungen werden, sofern nicht nach den
Gesetzen eine höhere Strafe eintritt, mit Geldstrafe
bis zu 9 Mk. — oder im Unvermögenssalle mit
Haft bis zu 3 Tagen geahndet.

Usinge«, den 12. Dezember 1916.
Der Magistrat: Lißmann.

Preise lnr Damen-Bediennng
Kopfwäschen mit Frisur Mk. 1.50
Kopfwäschen ohne Frisur „ 1.—
Für Mädchen unter 14 Jahren „ 0.75
Einfache Frisur „ 1.—
Frisur mit starker Welle „ 1.50

Preis - Ermdssigung
auf alle diese Bedienungen bei

Karten xu 10 Nummern.
Karl Kesselscliläsrer,
Bad Homburg — Louisenstr 87.

igaretten
direkt von der Fabrik
zu Originalpreisen

100 Zig . Kleinverk. 1,8 Pfg. 1.40
100 „ „ 3 .. 2 . -
100 „ .. 3 2 .20
100 „ >, 4,2 „ 3 . -
100 „ „ «>2 „ 4 .30

ohne jeden Zuschlagf. neue Steuer- und Zollerhohung.
7 ' prima QualitätenZigarren 75._ b» 200- m. p. Mme.
®°hSS"“ Zigarettenfabrik ?; S:

COELN,  Ehrenstrasse 34.
Telefon A 9068.

Dr. Oetkers Puddingpulver
Jff * eingetroffen. '“UlS

1 Stück 18, 2 Stück 85, 3 Stück 50 Pf.
3Z)r . X-iötze.

Helmckauf in dn
Kgl. Wersörftmi Prilmfin

Freitag , den 29. d. Mts ., vorm.
Uhr bei Gastwirt Ebel  in Dietenhausen,
berirk Dietenhausen; D strikt 11 Läng'
Buche« : 94 Rm. Rollscheit. 282 Rm. Knü
143 Rm. Reiser I. Klaffe. Nadelholz : 3
Knüppel.

Distrikt 19 Engelgraben: Buche « : 8
Scheit, 369 Rm. Knüppel, 170 Rm. Reis
I. Klaffe.

Empfehle zu den Feiertagt'
mein Lager in

sowie in

Kot- ii. Werarant
Dl . X- Öt1)

Junges Mädchen,
perfekt in

Buchführung , Stenographie
und Maschinenschreiben

sucht paffende Stellung.
2) Off. an die Exp. d. Bl.

Samstag Abend ein kleiner

rötlicher öpitz,
(S .l nauze schwarz, auf den Namen Marx hörend),
entlaufen. Wiederbringer erhält Belohnung.
*) August Knöpp , Altweilnau.

liegen des Jahresabschlusses bleibt
^ unsere Kasse vom
28. ki»31. »«. MI,.

geschloffen.
Ufingen, dm 22. Dezbr. 1916.
Vorschuss-Verein zu Usingen.

(E. G. m. b. H.)

Empfehle:
Cognac — Rum — Burgunder-
Punsch — Banille -Likör — Halb

& Halb Magenbitter.
2) Carl Heller.

Tüchtiges Mädchen
für Haus- und Gartenarbeit gesucht.

Frau Ph . Hartmann , Usingen
1) Gasthaus„zur Krone".

Im Verlage von Rud. Bechtold& Comp.
Wiesbaden ist erschienen(zu beziehen durch

Buch und Schreibmaterialien-Haidlungen).
Nassauischer Allgemeiner

Fandes-Kalendei
für das Jahr 1917. Redigiert von W. '

— 68 S . 4°. geh. — Preis 30 Pfg.
Inhalt : Gott zum GrußI — Genealogie ba

Königlichen Hauses. — Allgemeine Zeilrechinuf
auf das Iah - 1917. Jahrmarkie-Verzeichnii. 1
Sein Ungarmädchen, eine Erzählung von2
Witlgen. — Mit dem Nassauer Landstm« «l
Belgien von W. Wingen. — Die Noltrani«̂
eine heitere Kriegsgeschichte von K. v. d. W
— Jungdeutsche dichterische KriegScrgüffe. -
Kriegsausbruch in Aegypten von Misfionaiin«
Noak. — Wie der Gemüsebau zum Segen
kann. — Klaus Breunings Osterurlaub.
Jahiesübeisicht. — Vermischtes. — Anzeige^

Wiederverkäufer gesuchtI

Dickwurz
treffen noch im Laufe dieser Woche hier^
und können alsdann an der Bahn '
Empfang genommen werden.

Siegln . Lilicnsteiii*
Als bestes Speiseöl empfehle

hochfeines Minies
(lose)

in kleine« Fläschchen und Fl
2) Dr . A . laoct *®»

Geschichte der
Stadt Usingi

— gebunden 80 Psg. —
erhältlich in sämtlichen hiesigen dl

lungen und in
R . WagnerS » uchdruckere

IWer Brotgetreide verfüt
versündigt sich am Baterl


	Seite 68
	Seite 69
	Seite 70
	Seite 71

